
91

Kurz informiert

AA

06-2015 ARBEITSRECHT 
AKTIV

▶▶ Mitbestimmung
mitbestimmung des Betriebsrats beim Gesundheitsschutz

| Der Betriebsrat hat bei Maßnahmen des Gesundheitsschutzes nach 
§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG mitzubestimmen, wenn der ArbG aufgrund einer 
öffentlich-rechtlichen Rahmenvorschrift betriebliche Regelungen zu tref-
fen hat und ihm bei der Gestaltung Handlungsspielräume verbleiben. |

Zu diesem Ergebnis kam das LAG Berlin-Brandenburg (25.2.15, 23 TaBV 
1448/14, Abruf-Nr. 144514). Die ArbG vertreibt im Bundesgebiet vor allem 
Kleidung. Sie einigte sich mit dem Betriebsrat einer Filiale auf die Bildung 
einer Einigungsstelle zur umfassenden Erledigung aller Themen des Ge-
sundheitsschutzes, die durch Spruch eine „Betriebsvereinbarung über aku-
te Maßnahmen des Gesundheitsschutzes“ aufstellte. Die ArbG focht den 
Beschluss gerichtlich u.a. mit der Begründung an, für die getroffenen Rege-
lungen habe kein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bestanden.

Das LAG hat den Spruch der Einigungsstelle weitgehend für unwirksam er-
klärt. Bis auf wenige Ausnahmen habe für die getroffenen Regelungen ein 
zwingendes Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nicht bestanden. Eine 
Regelungskompetenz der Einigungsstelle ergebe sich insoweit nicht aus 
gesetzlichen Generalklauseln des Gesundheitsschutzes, weil eine objektive 
Gesundheitsgefahr nicht bestehe. Auch liege keine Gefährdungsbeurteilung 
vor, auf deren Grundlage Regelungen zum Gesundheitsschutz im Rahmen 
der Mitbestimmung des Betriebsrats getroffen werden könnten. Dass sich 
die Einigungsstelle vor Erlass des Spruchs mit den Gegebenheiten im Be-
trieb vertraut gemacht habe, genüge hierfür nicht. Das LAG hat die Rechts-
beschwerde an das BAG zugelassen.

PrAXiSHinWeiS | Bei sehr weit gefassten gesetzlichen Generalklauseln zum 
Gesundheitsschutz (z.B. § 3 Abs. 1 ArbSchG) besteht ein Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrats nur, sofern eine unmittelbare objektive Gesundheitsgefahr vor-
liegt oder eine zum Gesundheitsschutz durchgeführte Gefährdungsbeurteilung 
(z.B. § 5 ArbSchG) einen Handlungsbedarf ergibt.

Liegt objektive 
Gesundheitsgefahr 
oder Gefährdungs-
beurteilung vor?

▶▶ Tarifvertrag
Stichtagsregelung für Gewerkschaftsmitglieder

| Alt-Gewerkschaftsmitglieder dürfen per Tarifsozialplan höhere Abfin-
dungen erhalten als ArbN, die nach einem bestimmten Stichtag der Ge-
werkschaft beigetreten sind. |

Zu diesem Ergebnis kam das BAG in seinem Urteil (15.4.15, 4 AZR 796/13, Abruf-
Nr. 144513). Ein Haustarifvertrag, der einen sozialplanähnlichen Inhalt hat, 
kann für Leistungen, die zur Abmilderung der wirtschaftlichen und sozialen 
Nachteile an tarifgebundene ArbN gezahlt werden, eine Stichtagsregelung vor-
sehen, nach der ein Anspruch nur für diejenigen Mitglieder besteht, die zum 
Zeitpunkt der tariflichen Einigung der Gewerkschaft bereits beigetreten waren.
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